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Originalarbeiten

Kontamination von Honig
mit Sulfathiazol durch Rauberei
unter Bienen

Kurt Seiler! und Anton Kaufmann?

'Amt fiir Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, Al, GL und SH, Schaffhausen

2Kantonales Laboratorium Zirich, Zirich
Eingegangen 23. Juli 2002, angenommen 17. September 2002

Einleitung

Sulfonamide in der Schweiz

Bis 1974 war in der Schweiz die Anwendung von antimikrobiell wirksamen
Substanzen im Kampf gegen die amerikanische Faulbrut, eine dusserst gefahrliche
Bienenkrankheit, sehr liberal geregelt (1). Erreger dieser gefiirchteten Bienenkrank-
heit ist das Sporen bildende Paenibacillus larvae larvae (2). Mit dem weit verbreite-
ten Einsatz antibiotisch wirksamer Substanzen, wie beispielsweise Sulfonamiden,
wurde erkannt, dass sich das unerwiinschte Bakterium nicht vollstindig beseitigen
lasst. Durch solche Stoffe wird nur die vegetative Form des Bakteriums abgetotet.
Sobald diese Wirkstotfe abgesetzt werden, verursachen die widerstandsfihigen Spo-
ren neue Krankheitsausbriiche (1). Nicht zuletzt aus diesem Grund sind in der EU
und in der Schweiz antimikrobiell wirksame Substanzen bei der Bekimptfung der
Faulbrut verboten. Da der Einsatz solcher Substanzen in anderen Lindern, bei-
spielsweise Amerika, nach wie vor legal blieb und Verschleppungen des Wirkstoffes
iber Produkte aus dem Ausland nicht ausgeschlossen werden konnen, hielt das
Bundesamt fiir Gesundheit (BAG) eine Nulltoleranz fiir Schweizer Honig fiir nicht
realistisch und legte einen Toleranzwert fiir Verunreinigungen durch Sulfonamide
bei 50 pg/kg fest (3).

In der Schweiz treten heute pro Jahr ungefihr 100 Fille von Faulbrut befallenen
Bienenvolkern auf (1). Im Seuchenfall ordnet der Kantonstierarzt die notwendigen
Massnahmen an: Betallene Vélker miissen verbrannt und das verseuchte Material
muss desinfiziert oder vernichtet werden. Gleichzeitig werden die im Umkreis von
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zwel Kilometern gelegenen Bienenstinde kontrolliert und tberwacht (Bienen-
sperre).

Schweizweite Untersuchungskampagne

Da die Behandlung von Bienenvolkern mit antimikrobiellen Wirkstoffen verbo-
ten ist, diirften im Schweizer Honig eigentlich keine solchen Substanzen zu finden
sein. Konsumentinnen und Konsumenten stellen hohe Anforderungen an den
Schweizer Honig, den sie als reines und gesundes Naturprodukt betrachten. Ent-
sprechend vehement fallen die Reaktionen aus, wenn diese Erwartungen nicht
erfiillt werden. So wurden Konsumentinnen und Konsumenten im Jahr 2000 durch
Meldungen aufgeschreckt, wonach auch in Schweizer Honig antimikrobielle Wirk-
stoffe nachgewiesen werden konnten. In der Folge untersuchten die verschiedenen
kantonalen Laboratorien in einer koordinierten Aktion tiber 800 Proben Schweizer
Honig. In 6% der untersuchten Proben konnten Spuren antimikrobiell wirksamer
Stoffe, insbesondere verschiedene Verbindungen aus der Gruppe der Sulfonamide,
nachgewiesen werden (4). Bei 2,5% der untersuchten Proben wurde der durch das
BAG festgelegte Toleranzwert uiberschritten.

Als mogliche Griinde fiir die Verunreinigungen wurde die Vermischung mit aus-
landischen Produkten sowie die illegale Behandlung der Bienen mit Antibiotika
enthaltenden Priparaten in Erwigung gezogen. Die tatsdachliche Ursache der festge-
stellten Verunreinigungen diirfte in den tiberwiegenden Fillen in der unerlaubten
Behandlung von Bienen zu finden sein. Selbst in der jiingeren Fachliteratur findet
man Empfehlungen zum Einsatz von Sulfathiazol, wie beispielsweise in einem pra-
xisorientierten Lehrbuch aus dem Jahre 1998 (5).

Ubertragung von Verunreinigungen durch Futterraub

In der vorliegenden Arbeit zeigen wir auf, dass auch ein Eintrag durch Rauberei
bei behandelten Bienenvélkern zu unbeabsichtigten und grossen Verunreinigungen
fithren kann. Mittels Riuberei versuchen die Bienen nicht nur die Nektarquellen
der Natur, sondern auch Honig- oder weitere Futtervorrite von anderen Bienenvol-
kern als Nahrungsquelle zu nutzen. Nebst der leicht erkennbaren intensiven Riu-
berei existiert eine stindige stille Rauberei, die der Aufmerksamkeit der Imker in
aller Regel entgeht (6). Bis vor 20 Jahren war man der Auffassung, dass die Wich-
terbienen fremde Artgenossen nicht in den Bienenstock lassen. Mit dem Ausbruch
der Varroatose und deren schnellen Ausbreitung in Europa erkannte man, dass Bie-
nen einen regen Kontakt untereinander haben (6, 7). K. Wallner von der Universitat
Hohenheim in Stuttgart konnte mittels Fiitterungsversuchen mit gefarbtem Zucker-
wasser einen solchen Austausch nachweisen (6). Obwohl Riuberei unter Bienen in
vielen Lehrbiichern erwahnt wird, sind in der Literatur keine detaillierten Studien
beschrieben. In der vorliegenden Arbeit berichten wir iiber eine Verfrachtung des
Sulfonamids Sulfathiazol, die am besten mit Riuberei unter den Bienenvolkern
erklirt werden kann.
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Untersuchungen

Entdeckung einer Kontamination bei Imker A

Zusammen mit anderen kantonalen Laboratorien hat das Amt fiir Lebensmittel-
kontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH im Sommer 2000 in seinem Vollzugs-
gebiet stichprobenweise Honigproben erhoben und vom Kantonalen Laboratorium
Ziirich auf Riickstinde von antimikrobiell wirksamen Substanzen untersuchen las-
sen. Bei einem Total von 25 Honigproben konnte einzig in einer Probe des Imkers
A eine solche Verunreinigung festgestellt werden. Es handelte sich dabei um das
bereits erwihnte Chemotherapeutikum Sulfathiazol. Seine Konzentration lag mit
130 pg/kg deutlich tiber dem Toleranzwert von 50 pg/kg. Zur Abklirung der Ursa-
che dieser Verunreinigung wurde eine Inspektion vor Ort durchgeftihrt, bei welcher
weitere drei Honigproben erhoben und untersucht wurden. Auch in diesen Proben
konnten Spuren von Sulfathiazol gefunden werden. Wihrend die Werte fiir den
Honig der 1999er Ernte 130 und 44 pg/kg betrugen, lagen sie fiir die beiden Proben
der 2000er Ernte mit 25 und 6 pg/kg klar unterhalb des Toleranzwertes. Diese
Ergebnisse wiesen somit auf eine deutliche Verbesserung der Situation hin. Bei den
vier untersuchten Honigen handelte es sich um Mischproben der beiden Stande A-1
und A-2 (sieche Abb. 1). Um die Quelle des Sulfathiazols niher eingrenzen zu kon-
nen, wurden zusitzlich die Futterwaben der beiden Stinde untersucht. Gemaiss
Aussage des Imkers A wurden die Waben zwischen den Bienenstanden nie ausge-
tauscht. Wahrend im Honig aus dem Bienenstand A-2 eine hohe Sulfathiazolkon-
zentration (2100 pg/kg) nachgewiesen werden konnte, war der Honig des Bienen-
standes A-1 praktisch frei von solchen Verunreinigungen. Der Eintrag der
unerwiinschten Komponente musste demnach {iber den Bienenstand A-2 erfolgt
sein. Trotz Inspektion und trotz den chemischen Analysen konnte die eigentliche
Ursache fiir die Verunreinigungen nicht gefunden werden und dem Imker A konnte
keine illegale Bienenbehandlung nachgewiesen werden. Hitte der Imker A tatsich-
lich Sufathiazol eingesetzt, beispielsweise prophylaktisch zum Schutz seiner Bie-
nen, dann hitte er dies wohl am ehesten im Bienenstand A-1 getan. Denn im Jahre
1999 wurde im Bienenstand des Imkers I Faulbrut festgestellt und der Bienenstand
A-1 liegt naher bei diesem als der Stand A-2. Weitere Faulbrutfille waren in den
letzten Jahren in dieser Region nicht zu verzeichnen.

Entdeckung einer Kontamination bei Imker B

Einige Monate spiter, im Herbst 2000, erhielt das Amt fiir Lebensmittelkon-
trolle der Kantone AR, AI, GL und SH Kenntnis von einer weiteren Honigkonta-
mination in dieser Region. Wiederum handelte es sich um Sulfathiazol, doch dies-
mal war der Imker B betroffen (siehe Abb. 1). Die gefundene Konzentration lag mit
5330 pg/kg um mehr als den Faktor 100 iiber dem Toleranzwert von 50 pg/kg.
Umgehend wurde der sich noch an Lager befindliche Honig beschlagnahmt und
weitere Proben von verschiedenen Chargen erhoben. In allen Honigproben konn-
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I

Abbildung 1 Standorte der 20 beprobten Bienenstande in der beschriebenen
Region. Die Entfernung der Bienenstdande C, D und A-2 von den
Bienenstanden B-2 und B-3 des Imkers B betragt weniger als 400 m
(Kreise mit Radius von 400 m sind eingezeichnet)

Bienenstande: @ Quellen der Verunreinigungen @ Mit verunrei-
nigtem Honig O Ohne nachweisbare Verunreinigungen im Honig

ten grosse Mengen von Sulfathiazol nachgewiesen werden. Die Konzentrationen
lagen im Bereich von 1750 bis 22000 pg/kg. Auch im Honig aus den Futterwaben
der Bienenstinde B-1, B-2 und B-3 konnten grosse Mengen von Sulfathiazol festge-
stellt werden. Die hochste nachgewiesene Konzentration lag bei 45000 pg/kg, was
einer 900fachen Uberschreitung des Toleranzwerts entspricht. Dieser Wert liegt
zudem deutlich iiber den hochsten bisher gefundenen Werten (1,6).
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Flachendeckende Probenahmen

Aufgrund der positiven Befunde bei zwei Imkern aus derselben Region wurde
vermutet, dass noch mehr Honig kontaminiert sein konnte. Um das Ausmass der
Kontaminationen abzukliren, wurden auch die restlichen 15 Bienenstinde dieser
Region beprobt. Sofern vorhanden, wurde Honig nicht nur der Ernte 2000, sondern
auch der Ernte 1999 analysiert. Tatsachlich konnten in Honigproben aus funf weite-
ren Bienenstinden Spuren von Sulfathiazol nachgewiesen werden und somit waren
10 der total 20 Stinde von Verunreinigungen betroffen. In Honigproben aus sechs
Bienenstinden der Imker A, B, C und D lagen die Konzentrationen iiber dem
Toleranzwert von 50 pg/kg. Im Honig der Imker E und F lagen die héchsten gemes-
senen Konzentrationen oberhalb von 10 und im Honig der Imker G und H zwi-
schen 5 und 10 pg/kg. Im Honig der tibrigen Imker waren keine Verunreinigungen
tiber 5 pg/kg nachweisbar (sieche Tabelle 1).

Anhand der Abbildung 1 ist die geographische Verteilung der Sulfathiazol-
verunreinigungen auf die verschiedenen Bienenstinde erkennbar. Die Kontamina-
tionsschwerpunkte liegen um die Stinde B-1, B-2 und B-3. Mit zunechmendem
Abstand von diesen drei Bienenstinden nehmen die gefundenen Sulfathiazolkon-
zentrationen deutlich ab. Hohe Konzentrationen waren im Honig der Stinde A-2,
C und D nachweisbar, die alle weniger als 400 m von den Bienenstinden des Imkers
B enfernt liegen. Im Honig aus entfernteren Bienenstinden (tiber 1,5 km) konnte
kein Sulfathiazol mehr nachgewiesen werden.

Fir diese flichendeckende Erfassung der Bienenstinde wurden rund 50 Honig-
proben untersucht. Die aussagekriftige Gesamtdarstellung darf allerdings nicht
dartiber hinwegtiuschen, dass die gemessenen Sulfathiazolkonzentrationen fiir die

Tabelle 1
Hochste gemessene Sulfathiazolriickstande in Honig fiir die 20 beprobten Bienen-
stande

Héchste gemessene Bienenstédnde Bemerkungen
Konzentrationen
in Lg/kg
45000 B-1, B-2, B-3 Quellen der Sulfathiazol-
Verunreinigungen
2100 A-2 Die Bienenstinde liegen weniger
2000 c als 400 m von den Bienenstinden
6700 D des Imkers B entfernt
42 E
12 B
8 G
7 H
<5 Alle tibrigen Die Bienenstinde liegen mehr als

Bienenstinde 700 m von den Bienenstinden des
Imkers B entfernt
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einzelnen Bienenstinde grosse Unterschiede aufwiesen. Die wenigen untersuchten
Proben pro Bienenstand sind zweifelsohne nicht reprisentativ, denn fiir jedes Bie-
nenvolk, fiir jede Wabe, fiir jede Schleuderung und jede Ernte sind andere Werte zu
erwarten. Eine exakte Erfassung der Gesamtkontamination hitte ein Mehrfaches an
Probenuntersuchungen bedingt. Fiir einen groben Uberblick gibt die Zusammen-
stellung der jeweils hochsten gefundenen Konzentrationen allerdings ein ausrei-
chend prazises Bild. Die Standorte der 20 beprobten Bienenstinde wurden seit 1999
nie gewechselt.

Sowohl in Honigproben der Ernte 1999, als auch in solchen des Jahres 2000
konnten hohe Konzentrationen dieser unerwiinschten Komponente nachgewiesen
werden. Es ist daher davon auszugehen, dass dieser Wirkstoff nicht nur im Jahre
2000, sondern bereits im Jahre 1999 und eventuell auch schon frither zum Einsatz
gelangt ist.

Massnahmen zur Beseitigung der Kontaminationen

Mittels Verfiigung von Massnahmen wurde gewihrleistet, dass ab sofort kein
Honig mit mehr als 50 pg/kg Sulfathiazol an die Konsumentinnen und Konsumen-
ten abgegeben wurde. Zudem wurden die Imker verpflichtet, ihren Honig der Ernte
2001 im Rahmen der Selbstkontrolle vor dem Verkauf untersuchen zu lassen.

Die Imker mit Toleranzwerttiberschreitungen (Imker A, B, C und D) mussten
in ihren Bienenstinden eine Reihe von Massnahmen zur Beseitigung der Verun-
reinigungen ergreifen. So mussten sie die kontaminierten Waben entsorgen sowie
die Bienenkasten sauber auskratzen und reinigen. Auch simtliche Geratschaften
mussten sie sorgfiltig reinigen. Die Entsorgung der Waben war nétig, weil beim
Schleudern stets ein diinner Honigfilm auf der Wachsoberflache zurtickbleibt, der
die nichste Honigernte kontaminieren wiirde. Bei Konzentrationen, die um ein
Mehrfaches iiber dem Toleranzwert liegen, sind solch einschneidende Massnahmen
zweifelsohne gerechtfertigt. Um erneute Kontaminationen zu vermeiden, wurde
darauf geachtet, dass alle Imker die Massnahmen in einem engen Zeitraum durch-
fiuhrten. Lediglich im Falle des Bienenstandes B-2 ergab sich aufgrund der Unein-
sichtigkeit des Besitzers eine zeitliche Verzogerung.

Im Sommer 2001 wiesen die ersten im Rahmen der Selbstkontrolle gemessenen
Untersuchungswerte auf eine deutliche Verbesserung der Kontaminationssituation
hin. Im Herbst 2001 konnte diese positive Entwicklung mittels Nachkontrollen
bestitigt werden. Die verfiigten Massnahmen hatten die gewiinschte Wirkung
erzielt, denn es mussten keine Toleranzwertliberschreitungen mehr festgestellt wer-
den. Sulfathiazol konnte nur noch in einer einzigen Honigprobe des Imkers C nach-
gewiesen werden. Die Konzentration lag knapp unterhalb des Toleranzwertes von
50 pg/kg. Da der Stand C selbst sehr sorgfiltig gereinigt worden war, muss die Ver-
unreinigung von ausserhalb eingetragen worden sein. Es ist davon auszugehen, dass
die Bienen des Standes C durch Riuberei im zu spit gereinigten Bienenstand B-2
den kontaminierten Honig erneut in den gereinigten Bienenstand C getragen haben.
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Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, dass alle Sanierungsmassnahmen gleichzeitig
durchgefithrt werden.

Die Ergebnisse der Nachkontrollen zeigen auch, dass im Jahre 2001 kein Sulfa-
thiazol mehr eingesetzt worden ist.

Analytik

Die meisten Proben wurden am Kantonalen Laboratorium Ziirich mit einem
flussigchromatographischen Verfahren und einem Tandem-Massenspektrometer als
Detektor analysiert (LC/MS-MS). Mit der Methode werden 20 verschiedene, anti-
mikrobielle Wirkstoffe erfasst, einschliesslich die beiden Sulfonamide Sulfathiazol
und Sulfadimidin sowie verschiedene Tetracycline. Sulfathiazol liegt im Honig nicht
nur in freier Form, sondern auch in kovalenter Bindung mit Zucker vor. Mittels
vorgangiger Hydrolyse wurde das gebundene Sulfathiazol freigesetzt und somit die
Gesamtkonzentration erfasst. Das eingesetzte Analyseverfahren ist kiirzlich von
Kaufmann et al. (8) ausfiihrlich beschrieben worden.

Diskussion und Schlussfolgerungen

Offensichtlich ist in den drei Bienenstinden B-1, B-2 und B-3 zur antimikro-
biellen Behandlung der Bienen Sulfathiazol eingesetzt worden. Die Bienen der
Nachbarstinde haben durch Rauberei einen Teil des mit Sulfathiazol versetzten
Futters oder des kontaminierten Honigs aus diesen drei hoch belasteten Bienenstin-
den in ihren eigenen Stock und somit in ihren Honig eingetragen. Der Futteraus-
tausch unter Bienen ist besonders intensiv bei einer hohen Dichte der Bienenvolker,
wie sie in der beschriebenen Gegend gegeben ist.

Selbst fiir eine hohe Kontamination miissen die Bienen keine riesigen Futter-
mengen in den eigenen Stock eintragen (6), wie folgende einfache Rechnung zeigen
soll: Ein Bienenvolk mit einem jihrlichen Honigertrag von ca. 20 kg muss lediglich
22 g des mit 45 mg/kg belasteten Honigs in den eigenen Stock eintragen, um eine
Kontamination in der Hohe des Toleranzwertes von 50 pg/kg zu verursachen.

Im Jahre 1999 wurde im Bienenstand I der letzte Faulbrutfall festgestellt und
gemeldet. Die ganze Gegend wurde zum Sperrgebiet erklirt. Es ist durchaus denk-
bar und plausibel, dass der verdichtigte Imker B Angst vor einem Ubergreifen der
Krankheit auf seine Volker hatte und seine Bienen prophylaktisch mit Sulfathiazol
zu schiitzen versuchte.

Selbstverstindlich ist auch ein Eintrag aus der Landwirtschaft grundsitzlich
denkbar. Denn Sulfathiazol wurde bis vor kurzem als Tierarzneimittel eingesetzt
und gelangte so mit dem Kot und dem Urin der Tiere auf die Felder. Die geographi-
sche Konzentrationsverteilung von Sulfathiazol spricht hier allerdings klar gegen
einen solchen Eintrag. Auch die Hohe der gefundenen Konzentrationen ist mit
einem Eintrag aus der Landwirtschaft nicht erklirbar. Zudem gelangt Sulfadimidin
viel haufiger zur Anwendung als Sulfathiazol, und entsprechend haufiger kénnen
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Riickstinde von Sulfadimidin in Urinproben nachgewiesen werden (9). In keiner
der untersuchten Honigproben konnte jedoch Sulfadimidin nachgewiesen werden.

Gemass Bundesamt fiir Gesundheit geht man bereits ab einer Konzentration
von 50 pg/kg von einem missbrauchlichen Einsatz von Sulfathiazol aus (4). Die hier
prasentierten Konzentrationsverteilungen zeigen, dass hohe Konzentrationen auch
durch den Eintrag von Futter aus behandelten Nachbarstinden moglich sind. Fiir
die Vollzugsbehorde ergibt sich die wichtige Erkenntnis, dass die Quelle der Verun-
reinigung und somit der primire Einsatzort der antimikrobiellen Substanz nur
lokalisiert werden kann, wenn auch die Kontamination des Honigs aus den umlie-
genden Bienenstinden bekannt ist. Wenn auch auf tieferem Konzentrationsniveau,
so ist doch mit analogen Verteilmechanismen zu rechnen, wenn Streptomyecin bei
der Bekimpfung von Feuerbrand eingesetzt wird.

Die beschriebene Ausbreitung einer Substanz macht die grosse gegenseitige
Abhingigkeit von benachbarten Imkern deutlich. Im vorliegenden Fall hat das
Fehlverhalten eines einzigen Imkers zu relevanten Kontaminationen in mindestens
sieben weiteren Bienenstinden gefiihrt.

Nachtrag

Der vorliegende Fall ist leider noch nicht abgeschlossen, da der Imker B nicht
gestandig ist und das Strafverfahren noch einige Zeit beanspruchen diirfte. Die Fol-
gekosten des illegalen Sulfathiazoleinsatzes betragen einige 10000 Franken und diir-
fen als betrichlich bezeichnet werden. Nebst der Entsorgung von ein paar 100 kg
Honig, den Materialkosten wie beispielsweise fiir neue Mittelwinde, dem Arbeits-
aufwand fiir das Reinigen der Bienenkasten, fallen auch die Analysekosten und die
Kosten fiir die detaillierten Abklirungen vor Ort ins Gewicht. Zudem wurden die
Bienenvolker durch die verfligten Reinigungsmassnahmen empfindlich geschwichr,
was Minderertrige zur Folge hatte. Nicht zu vergessen ist der Imageschaden fiir das
Naturprodukt Honig.
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Wir danken Herrn Dr. Klaus Wallner von der Landesanstalt fiir Bienenkunde
der Universitit Hohenheim sowie Herrn Dr. Stefan Bogdanov vom Schweizeri-
schen Zentrum fiir Bienenforschung der Forschungsanstalt fiir Milchwirtschaft in
Liebefeld fiir die wertvolle fachliche Unterstiitzung bei der Interpretation der
Ergebnisse. Florian Erzinger danken wir fiir die sorgfiltige Durchsicht des Manus-
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Zusammenfassung
Im Vollzugsgebiet des Amts fiir Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AL, GL

und SH konnten in Honigproben zweier Imker Riickstinde der antimikrobiell
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wirksamen Substanz Sulfathiazol nachgewiesen werden. Um die Ursachen abzukla-
ren, wurden samtliche Bienenstinde dieser Region beprobt und auf derartige Ver-
unreinigungen untersucht. Bei 10 der insgesamt 20 Bienenstinde konnten im Honig
Spuren dieses Wirkstoffes nachgewiesen werden. Aufgrund der Analyseergebnisse
konnte die Quelle dieser Kontaminationen bei drei Bienenstinden eines Imkers
identifiziert werden. Die hochste gemessene Konzentration lag mit 45 mg pro kg
Honig um das 900fache iiber dem Schweizer Toleranzwert. Es kann angenommen
werden, dass der Honig durch Riuberei unter den Bienen von diesen drei Standor-
ten in weitere sieben Bienenstocke getragen worden ist. Um weitere Kontaminatio-
nen zu vermeiden, wurden verschiedene Massnahmen verfiigt, u.a. die Entsorgung
von kontaminierten Waben. Diese haben die gewiinschte Wirkung gezeigt, denn im
Rahmen der Nachkontrolle konnte Sulfathiazol nur noch in einem einzigen Honig
unterhalb des Toleranzwertes nachgewiesen werden. Der durch den illegalen Ein-
satz von Sulfathiazol erzeugte Schaden von mehreren 10000 Franken kann als
betrachtlich bezeichnet werden.

Résume

Dans le périmétre de controle du Laboratoire cantonal des cantons AR, Al GL
et SH, des échantillons de miel, provenant de deux apiculteurs, contenaient des rési-
dus de la substance antibiotique sulfathiazole. Afin de déterminer I'origine de ces
contaminations, des échantillons de miel ont été prélevés dans vingt ruches de cette
région. Dans dix de ces ruches nous avons décelé des résidus de sulfathiazole. Au vu
des résultats d’analyse la source de ces contaminations a pu étre localisée dans trois
ruches de I'un des apiculteurs. La concentration maximale mesurée dans ces ruches
était de 45 mg de sulfathiazole par kg de miel, soit 900 fois la valeur tolérée en
Suisse. Il est probable que le miel de ces trois ruches a été pillé par les abeilles et
transporté dans les sept autres ruches. Pour éviter d’autres contaminations une série
de mesures a été décidée, entre autre I’élimination des rayons contaminés. Les mesu-
res prises ont eu les effets escomptés. Lors d’un contréle ultérieur la sulfathiazole
n’a été décelée que dans un seul échantillon, et 3 une concentration inférieure 2 la
valeur de tolérance. Le dommage causé par ’emploi illégal de sulfathiazole, estimé a
plusieurs dizaines de milliers de francs, peut étre considéré comme important.

Summary “Contamination of Honey with Sulfathiazole by Robbing
of Bees”

The official food control authority of AR, AI, GL and SH has found residues of
the antibacterial drug sulfathiazole in honey samples of two bee-keepers from the
same area. Subsequently, honey samples in all twenty apiaries in this area were taken
and analysed. Sulfathiazole was detected in honey samples from ten out of the
twenty examined apiaries. The source of the contaminations was located in three
apiaries belonging to the same bee-keeper. The highest measured concentration was
45 mg/kg honey, which surpasses the Swiss maximum residue level by a factor of
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900. The bees must have carried the contaminated honey from these three apiaries
into seven neighbouring ones. Consequently, several measures have been disposed,
including destruction of honeycombs. The examination of honeys harvested during
the next bee season showed a significant improvement, since small amounts were
detected in only one honey sample. The damage caused by the illegal application of
sulfathiazole is estimated to be several 10000 Swiss francs.

Key words
Sulfonamide, Sulfathiazole, Honey, Contamination, Robbing, Bee

Literatur

1

2

Bogdanov, S. und Fluri, P: Honigqualitit und Antibiotikariickstinde. Schweizerische
Bienen-Ztg 123, 407—410 (2000).

Chantawannakul, P. and Dancer, B.N.: American foulbrood in honey bees. Bee world 82,
168-180 (2001).

Bundesamt fiir Gesundbeit: Sulfonamid-Riickstinde in Schweizer Honig. Informations-
schreiben Nr. 54 vom 26. Mai 2000.

Bundesamt fiir Gesundbeit: Sulfonamid- und Antibiotikariickstinde in Honig. Schweizer
Honig nur wenig belastet. Medienmitteilung vom 20. Oktober 2000.

Nowottnick, K.: Krankheiten und Schidlinge der Biene, Diagnose-Behandlung-Vorbeugende
Massnahmen. Leopold Stocker Verlag, Graz, Stuttgart 1998.

Wallner, K.: Sulfathiazol-Einsatz zur Faulbrutbekimpfung bringt nur Probleme. Allgemeine
Deutsche Imkerzeitung (ADIZ), Heft Nr. 3, 7-8 (2002).

Ritter, W.: Diagnostik und Bekimpfung der Bienenkrankheiten. Gustav Fischer Verlag, Jena,
Stuttgart 1996.

Kaufmann, A., Roth, S., Ryser, B. and Widmer, M.: Quantitative LC/MS-MS determination
of sulfonamides and some other antibiotics in honey. J. AOAC 85, 853-860 (2002).
Jahresbericht des Kantonalen Laboratoriums Ziirich 2000, Seite 113-117.

Korrespondenzadresse: Dr. Kurt Seiler, Amt fiir Lebensmittelkontrolle der Kan-
tone AR, Al, GL und SH, Postfach, CH-8201 Schaffhausen

446

Mitt. Lebensm. Hyg. 93 (2002)



	Kontamination von Honig mit Sulfathiazol durch Räuberei unter Bienen

